
Preisblatt
zu den Ergänzenden Bedingungen zur Niederspannungsanschlussverordnung 

(NAV)
- gültig ab 01.07.2007 -

1.
(Ziffer 5.2 der Ergänzenden Bedingungen)

Inbetriebsetzung je Kundenanlage netto  40,00 € brutto  47,60 € 

2.
des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
(Ziffer 7 der Ergänzenden Bedingungen)

2.1 Mahnkosten  4,00 € 

2.2  15,00 € 

2.3 Wiederherstellung der Versorgung

2.3.1 von Montag bis Freitag 
8:00 Uhr bis 18:00 Uhr netto  15,00 € brutto  17,85 € 

2.3.2 netto  42,01 € brutto  50,00 € 
 (gerundet) 

2.4

abgerechnet.

3. Umsatzsteuer

Die Berechnung der vom Kunden zu zahlenden Beträge erfolgt zu den aufgeführten 
Nettopreisen. Die jeweils gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet.

Die unter Ziffer 2.1 und 2.2 aufgeführten Kosten aufgrund eines Zahlungsverzuges

Anschlussnutzung unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

Stadtwerke Greven GmbH  (SWG)

 Inbetriebsetzungskosten gem. § 14 NAV 

Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung 

Nachinkasso

zu den übrigen Zeiten

Die Trennung des Netzanschlusses vom Versorgungsnetz (Abbindung) sowie die
Wiederherstellung nach einer Abbindung werden nach tatsächlichem Aufwand 

sowie die Kosten der Unterbrechung bzw. Abbindung des Anschlusses und der 


